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Grundgesetz und Grundrechte

Grundrechte

Zentrale BeGriffe

 Demokratie ist eine Staatsform, bei der das Staatsvolk der träger der 
Staatsgewalt ist. Wahlen oder abstimmungen ermöglichen die dazu 
nötige Partizipation der Staatsbürger. Basis der Demokratie in der 
Bundesrepublik Deutschland ist das am 23.5.1949 in kraft getretene 
Grundgesetz.

 Menschenrechte sind rechte, die über allem stehen, da sie dem 
menschen von anfang an mitgegeben sind. Sie stehen damit über 
jedem positiven recht.

 Grundrechte sind rechte, die den einzelnen vor dem Staat schützen. 
Sie sind in die jeweilige Verfassung übernommene menschenrechte.

 naturrecht ist ein von Natur aus existierendes recht unabhängig von 
Staatsformen und religionen, das jedem zusteht (etwa das recht auf 
Leben).

 Positives recht ist geschriebenes recht.
 Bürgerrechte sind Grundrechte, die nur den Staatsbürgern zustehen.
 Jedermannrechte sind rechte, die allen menschen im Geltungsbe-

reich des Grundgesetzes zustehen.

Personenwertgleichheit

Willens- und Entscheidungsfreiheit Geistes- und Gewissensfreiheit

Handlungsfreiheit

Selbstbestimmung

soziale Gerechtigkeit
Individualität

räumliche PrivatsphäreMenschenwürde

Die menschenwürde als kern des Grundgesetzes
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Zeittafel zum Grundgesetz 

8.5.1945 „Bedingungslose kapitulation“ Hitler-Deutschlands
5.6.1945 Verhaftung des Hitler-Nachfolgers Dönitz und der „Ge-

schäftsführenden reichsregierung“ – ende deutscher 
Zentralgewalt

5.6.1945 Übernahme der „obersten regierungsgewalt in Deutsch-
land“ durch die vier Siegermächte

6./7.6.1947 Scheitern der einzigen gesamtdeutschen konferenz der 
ministerpräsidenten in münchen

20.4. – 
2.6.1948

Londoner Sechs-mächte-konferenz: Vorbereitung der 
Gründung eines föderativen westdeutschen Staates 
durch einberufung einer „verfassunggebenden Versamm-
lung der westdeutschen ministerpräsidenten“

1.7.1948 Übergabe der drei Frankfurter Dokumente durch die 
militärgouverneure Clay, robertson und koenig an die 
westdeutschen ministerpräsidenten: einberufung einer 
verfassungsgebenden Versammlung, Prüfung der Län-
dergrenzen; Leitsätze für die Beziehungen zwischen den 
drei Besatzungsmächten (USa, GB, F) und einer westdeut-
schen regierung 

8. – 10.7.1948 ministerpräsidenten-treffen in koblenz: widerstrebende 
Verständigung auf ein „Grundgesetz“

21./22.7.1948 ministerpräsidenten-treffen in rüdesheim: Verständigung 
auf ein Provisorium als „kernstaat“

10. – 
23.8.1948

Schloss Herrenchiemsee: Vorbereitender Verfassungs-
konvent der von den Landesregierungen berufenen 
Sachverständigen für ein Grundgesetz für einen „Bund 
deutscher Länder“

1.9.1948 Zusammentritt von 65 abgeordneten aus den elf 
westdeutschen Land tagen zum Parlamentarischen rat – 
arbeit am Grundgesetz

8.5.1949 annahme des Grundgesetzes im Parlamentarischen rat 
(53:12)

12.5.1949 Grundgesetz-Genehmigung durch USa, GB, F

23.5. – 
20.6.1949

Scheitern der letzten konferenz des rates der außen-
minister in Paris am Deutschland-Dissens

23.5.1949 Verkündung des Grundgesetzes, dem zehn von elf Land-
tagen in Westdeutschland (außer Bayern) zugestimmt 
haben
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Grundrechte

Menschenrechte Bürgerrechte

Meinungsfreiheit
Bekenntnisfreiheit
Gewissensfreiheit
Glaubensfreiheit

Persönlichkeitsrechte

Berufsfreiheit
Freizügigkeit

Vereinsfreiheit
Versammlungsfreiheit

Koalitionsfreiheit

Freiheitsrechte

Unverletzlichkeits-
rechte

Gleichheitsrechte

justizielle 
Grundrechte

institutionelle
Garantien

Die rechte des menschen

Grundrechtsschranken

Schranken, die einem Grundrecht innewohnen …

 ergeben sich, wenn das Grundrecht einer anderen Person 
berührt wird.

Verfassungsrechtliche Schranken …

 ergeben sich, wenn das Grundrecht innerhalb des Grundgeset-
zes bereits eine einschränkung erfährt (art. 8 abs. 1 GG 
Versammlungsfreiheit wird in art 8 abs. 2 eingeschränkt).

Vorbehalt durch Gesetze

 einzelne Grundrechte können per Gesetz beschränkt werden 
(art 12 „Freiheit der Berufswahl“ wird gesetzlich durch Zugangs-
voraussetzung zu bestimmten Berufsbildern reglementiert).

Qualifizierter Gesetzesvorbehalt

 meinungsfreiheit gem. art. 5 abs. 2 kann durch ein Gesetz zum 
Schutz der Privatsphäre beschränkt werden.

Direkt formulierte eingriffsermächtigung

 einzelne Grundrechte können durch die im Grundrecht 
benannten instanzen beschränkt werden (beispielsweise art 13 
abs. 1 Unverletzlichkeit der Wohnung kann laut abs. 2 per 
richterlichen Beschluss ausgehoben werden.
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Staat, Staatsorgane, Gewaltenteilung 
und Gesetzgebung

Staat

1 Staat beansprucht ein territorium, hat das Gewaltmonopol inne und 
basiert auf einem auf Legitimität gestütztes Herrschaftsverhältnis.

2 objektive kriterien von Staaten sind: Staatsgebiet, -volk, - gewalt und 
anerkennung durch die Weltgemeinschaft.

3 ein Staat hat die völkerrechtliche Souveränität innerhalb eines terri-
toriums.

4 Funktionierende Staaten bilden institutionen und beauftragen Per-
sonen, die mit der ausübung allgemein verbindlicher Steuerungs-, 
regulierungs- und koordinationsfunktionen betraut werden.

5 Staaten können verschiedene machtstrukturen entwickeln
   monarchie (alleinherrschaft monarch)
   Diktatur (alleinherrschaft Diktator)
   republik (Volksherrschaft)

Staatsorgane

Bundespräsident (art 54 – 61 GG)

 höchstes amt
 Wahl durch die Bundesversammlung auf 5 Jahre,  

höchstens 2 amtszeiten (Die Bundesversammlung setzt sich zu-
sammen aus allen abgeordneten des Bundestages sowie ebenso 
viele weitere Personen, die von den Parlamenten der Bundeslän-
der bestimmt werden.)

 aufgaben
  Vertretung des Bundes, repräsentant des Staates
  prüft, unterzeichnet, verkündet Bundesgesetze
  erklärt ggf. den Gesetzgebungsnotstand, kann den Bundes-

tag auflösen
  schlägt Bundeskanzler vor, ernennt und entlässt ihn
  ernennt und entlässt Bundesminister, Bundesrichter, 

Bundesbeamte, offiziere
  hat das Begnadigungsrecht
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Bundesregierung mit Bundeskanzler (art 62 – 69 GG)

 Bundeskanzler und -minister
 aufgaben Bundeskanzler

  Bestimmung richtlinien der regierungspolitik
  entscheidung über Stellvertreter
  Leitung regierungsgeschäfte

 aufgaben der Bundesregierung 
  Durchführung der Politik
  Vorlage von Gesetzesentwürfen
  Überwachung Bundesgesetze
  einrichtung Bundesbehörden
  koordinierung tätigkeiten der Bundesminister
  entwurf Haushaltsplan

Bundestag (art. 38 – 48 GG)

 abgeordnete werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei-
cher, geheimer Wahl gewählt.

 aufgaben
  legislative Gewalt
  kontrolle der regierung
  Wahl des Bundeskanzlers

Bundesrat (art. 50 – 53 GG)

 mitglieder der Länderregierungen
 pro Bundesland je nach Größe min. 3, max. 6 Stimmen
 aufgaben

  mitwirkung bei der Gesetzgebung
  initiativrecht bei der Gesetzgebung

Bundesverfassungsgericht (art. 92 – 100 GG)

 Bundesrichter, je zur Hälfte vom Bundestag und Bundesrat ge-
wählt

 aufgaben
  über einhaltung des Grundgesetzes wachen
  Normenkontrollen bei einem Streit zwischen den Staatsor-

ganen
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Gesetzgebungsverfahren
Parlamentarische Demokratie als Verbund der Staatsorgane:  
Gesetzgebungsverfahren (Artikel 70 – 82 GG)

Bundesregierung

Bundesregierung

Bundestag

Bundestag

Bundestag 1. Lesung 

Bundestag

2. und 3. Lesung 

Bundesrat

Bundesrat

BundesratBundesrat Bundesrat

Vermittlungs-
ausschuss

GesetzesvorlageGesetzesvorlage

Bundesrat
Stellungnahme

Bundesregierung
Stellungnahme

Ausschussberatungen

Einfache Gesetze Zustimmungsgesetze

Gesetzesinitiative

Antrag 
auf

Beratung
Antrag auf Beratung

Änderungs-
vorschlag

beschließt erneutBilligung Einspruch

Einspruch
wird

überstimmt nicht überstimmt

keine 
Zustimmung

Zustimmung

ZustimmungBilligung des Gesetzes

ohne Änderungohne Änderung

Bundesregierung

Bundespräsident
Ausfertigung
Verkündung

Verfassungsändernde Gesetze erfordern eine 2/3-Mehrheit im Bundestag 
und im Bundesrat.

Gesetz
Ausfertigung
Verkündung

Gesetz

Gesetzesvorlage

Gesetz

Gesetzgebungsverfahren
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Strukturmodelle für den politischen Prozess

Judikative

Gesetze

Volk

Legislative Exekutive

Ausführung

Anordnung

Bindung an

Bindung an

Verabschiedung

Wahl

Kontrolle Kontrolle
Kontrolle

Gewaltenteilung

Volkssouveränität

direkte Demokratie:
Abstimmungen auf Länder-

und auf
Kommunalebene

Mehrheitsentscheidungen

Gewaltenverschränkung:
Regierung mit Mehrheits-
Fraktionen – Minderheits-
fraktionen als Opposition

Demokratieprinzip 
Pluralismus = 

Interessenkonkurrenz,
Wettbewerb

repräsentative Demokratie:
Wahlen −

Periodizität der
Machtzuteilung

wehrhafte Demokratie

Bindung
an das

Grundgesetz

Demokratieprinzip

Das Demokratieprinzip lässt sich aus artikel 20 Grundgesetz ableiten, 
der besagt, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer 
und sozialer Bundesstaat ist.

Volkssouveränität ist ein grundlegendes demokratisches Prinzip, das 
besagt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht.
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Politik als Prozess: Parteien, 
 Verbände, initiativen, Medien

1 Parteien
grundgesetzlich geschützte (art 21 GG) Gruppierungen mit gemein-
samen sozialen interessen, politischen Vorstellungen, mit dem Ziel 
die eigenen ideen durchzusetzen und dem Streben nach Ämtern und 
macht

2 Verbände
freie Zusammenschlüsse in Form von Vereinen, Vereinigungen, 
interessentengruppen …, die einfluss auf das politische Geschehen 
ausüben, ohne nach politischen Ämtern zu streben. Die Bildung von 
Verbänden ist gem. art. 9 GG grundgesetzlich geschützt.

3 Nichtregierungsorganisationen (NGOs – Non Governmental 
 Organizations)
NGos decken eine große Bandbreite wirtschaftlicher, rechtlicher, 
humanitärer, ökologischer themengebiete ab und können grenzüber-
schreitend agieren. Beispiel: amnesty international 

4 Duales Fernsehsystem
Öffentlich-rechtliche Sender und Privatsender übernehmen zuneh-
mend Vermittlungsaufgaben zwischen Bürgern und Politikern.

5 Internet
mit Blogs, Foren, Chats hat wesentlichen einfluss auf die private und 
öffentliche kommunikation und schafft unter anderem eine Plattform. 
Stichworte: crowd funding, fake news, Hackerangriffe, globale politi-
sche Störungen

Sonderstellung der Parteien

1 Rekrutierungsfunktion
Sie rekrutieren, trainieren und stellen das Personal für die Parlamente 
und für die regierung.

2 Programmfunktion
Sie entwickeln Ziele und konzepte, berücksichtigen dabei auch andere 
als ihre eigenen konzepte und führen dies in Programmen zusammen.

3 Meinungsbildungsfunktion
Sie beeinflussen die öffentliche meinung sowie die meinungs- und 
Willensbildung. 

4 Vermittlungsfunktion
Sie vermitteln zwischen Gesellschaft und Staat, indem sie gesell-
schaftliches Wollen in staatliches Wollen transformieren.
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5 Sie agieren unter anderem im Bundestag und den Länderparlamen-
ten, in Bundes- und Länderregierungen.

Kritik an den Parteien
Leistung der Parteien zu gering Qualität des Personals zu schlecht
Selbstbedienungsmentalität des 
politischen Personals

innerparteiliche Demokratie 
 fragwürdig. Spitzenpolitiker ent-
scheiden.

Das Finanzgebaren der Parteien 
führt immer wieder zu regelverlet-
zungen.

Programmatische entscheidung ist 
zweitrangig.

Die monopolisierung des politi-
schen Prozesses führt zu Blockaden.

eine Zukunftsorientierung fehlt. 
kurzfristige Perspektive (etwa 
nächste Wahl) überwiegt.

öffentliche
Diskussion

Bürger
– ökonomisch (Lehrling, Produzent, Konsument)

– kulturell (Schüler, Wissenschaftler, Theaterbesucher … )
– sozial (Familien-, Vereinsmitglied, Verkehrsteilnehmer)

Verwaltung

Interessen, 
Meinungen

Justiz
international: 

Europäischer Gerichtshof, 
Internationaler

Gerichtshof
Internationaler
Strafgerichtshof

UN-Sondertribunale

Sicherung, 
Auslegung 
des Rechts

Sicherung, 
Auslegung 
des Rechts

Ausführung,
Durchsetzung

Ausführung,
Durchsetzung

nationales Parlament/nationale Regierung
internationale bzw. supranationale Institutionen: EU-Rat, EU-Kommission, 

EU-Parlament, G8-Staaten, Nato-Rat, Internationaler Währungsfond …

Parteien, Verbände
Kirchen,

wissenschaftliche 
Einrichtungen, Massen-

medien, soziale 
Bewegungen,Initiativen

international: Nicht-
Regierungsorganisationen, 

Parteien mit ähnlicher 
Ausrichtung

nach: Peter massing, Politisches System, politische Willensbildung, innenpo-
litik; in: Lernfeld Politik, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, 
Bonn, 1992 – verändert 
Staatliches/überstaatliches System
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Medien

Politische aufgaben der Medien

 Herstellen von Öffentlichkeit
 Sicherung objektiver Berichterstattung
 Förderung politischer Sozialisation
 Bildung und Unterhaltung des Publikums
 artikulation begründeter und wertender meinungen
 ausübung von kontrolle durch investigativen Journalismus und 

seriöse kritik
 dauerhafte Herstellung von publizistischer Vielfalt

Die Bedeutung des Mediensystems

in
pu

t

ou
tp

ut

Mediensystem

Gesellschaft – Interessen – Probleme

Institutionelles System (Parlament, Regierung, Verwaltung) 

NGO Bürger-
initiativen

Vereine Parteien Verbände Kirchen

mediensystem

Deutungsvarianten Verhältnis Medien zu Politik
Autonomietheorie Politik und massenmedien sind unabhängig 

voneinander.
Dependenztheorie abhängigkeit des einen vom anderen
Interdependenz
theorie

wechselseitige abhängigkeiten
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Leaks im Kommunikationsbereich

Leaks sind 
 zielgerichtete enthüllungen von vertraulicher information;  
 oft übermittelt an Journalisten.
  meist stammen die informationen von insidern. Diese werden oft als 

Whistleblower bezeichnet. 
Beispiel: Chelsea elizabeth manning spielte Videos und andere Doku-
mente WikiLeaks zu, zu denen sie Zugang als it-Spezialistin bei den 
US-Streitkräften hatte. Ursprünglich hatte sie die Daten der Washing-
ton Post oder der New York times übergeben wollen. erst als dies nicht 
gelang, wandte sich sich an WikiLeaks.

WikiLeaks OffshoreLeaks NSALeaks

Webseite mit dem Ziel 
unethisches Verhalten 
in regierungen/Unter-
nehmen aufzudecken

unternehmensinterne 
Datenbestände im 
Zusammenhang mit 
Briefkastenfirmen

Veröffentlichung streng 
geheimer NSa-Unter-
lagen

Einfluss von Verbänden

Bundestag

VERBÄNDE

Kontakte
Informa-
tionen

Eingaben
personelle

Durchsetzung

Informationen
Stellung-
nahme

Demonstration
eigene Medien

Stimmen-
pakete

Spenden
personelle

Durch-
setzung

Eingaben
Unterstützung
(oder Sabo-

tage)
von Maß-
nahmen

personelle
Durch-
setzung
Sach-

verstand

Bundesregierung

Ministerial-
bürokratie

politische
Parteien

öffentliche
Meinung

unmittelbare Ein�ussnahme
mittelbarer Ein�uss der Verbände

Ad
re

ss
at

en
M

itt
el

nach: Wolfgang rudzio, Die organisierte Demokratie, opladen, 2003  
Verbandseinfluss


